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Abstract 

In Ö sterreich trat 2018 das Gleichstellungsgesetz von Frauen und Ma nnern im 

Aufsichtsrat (GFMA-G) in Kraft, welches Unternehmen einen Mindestanteil von 30 % fu r 

beide Geschlechter im Aufsichtsrat vorschreibt. Ziel dieser Arbeit ist es, potenzielle 

Effekte der o sterreichischen Geschlechterquote auf die Gleichstellung von Frau und 

Mann in Unternehmen zu analysieren. Es handelt sich dabei um eine Literaturarbeit. Da 

die Studienlage zu den Effekten einer Geschlechterquote fu r Ö sterreich sehr begrenzt ist, 

wird auf Evidenz aus anderen La ndern, mit dem vorrangigen Fokus auf Deutschland, 

zuru ckgegriffen. Dabei nimmt die vorliegende Arbeit eine Analyse der direkten 

Auswirkungen einer Quote auf den Frauenanteil im Aufsichtsrat sowie von mo glichen 

Spill-Över Effekten vor. Anhand der erhaltenen Erkenntnisse aus der Forschung in 

diesem Bereich, erfolgt eine Einscha tzung der Auswirkungen des GFMA-G auf die 

Gleichstellung der Geschlechter in Unternehmen. Eine zentrale Erkenntnis dieser 

Bachelorarbeit ist, dass eine Quote zu einer Erho hung der Frauenrepra sentanz in 

Aufsichtsra ten quotenpflichtiger Unternehmen beitra gt. Dennoch besteht bei der 

o sterreichischen Quotenregelung im Vergleich zu anderen Quoten in Europa 

Aufholbedarf. Des Weiteren kann im Rahmen dieser Bachelorarbeit keine ausreichende 

Evidenz festgestellt werden, um auf positive Spill-Över Effekte des GFMA-G außerhalb 

des Aufsichtsrats zu schließen. Zusammenfassend wird gezeigt, dass Geschlechterquoten 

ein wirksames Mittel darstellen, es jedoch weitere Maßnahmen beno tigt, um eine 

Gleichstellung der Geschlechter in Unternehmen zu erzielen. 
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1. Einleitung 

Die Gleichstellung von Frau und Mann konnte in den letzten Jahrzehnten in vielen 

Bereichen voranschreiten, etwa bei der Erwerbsbeteiligung. In anderen Bereichen, etwa 

der Verteilung unbezahlter Arbeit aber auch bei der Einkommensverteilung, sind 

strukturelle Benachteiligungen von Frauen nach wie vor eindeutig pra sent. Auch in den 

obersten Kontroll- und Fu hrungsebenen von Unternehmen ist eine Ma nnerdominanz zu 

beobachten. Um die Repra sentanz von Frauen auf diesen Ebenen zu fo rdern, haben in 

den letzten zwanzig Jahren einige La nder eine Geschlechterquote fu r die Spitzengremien 

von Unternehmen eingefu hrt. (Bertrand et al., 2019; Fedorets & Gibert, 2022) Seit 

Norwegen 2003 als erstes Land der Welt eine gesetzliche Geschlechterquote fu r 

Spitzengremien einfu hrte, folgten weitere zehn europa ische La nder. In chronologischer 

Reihenfolge: Spanien, Island, Italien, Belgien, Frankreich, Niederlande, Deutschland, 

Portugal, Ö sterreich und Griechenland. (Haager & Hudelist, 2023; Arndt & Wrohlich, 

2019) In Ö sterreich wurde 2018 das Gleichstellungsgesetz von Frauen und Ma nnern im 

Aufsichtsrat, abgeku rzt GFMA-G. Dieses schreibt einem Teil der o sterreichischen 

Unternehmen einen verpflichtenden Mindestanteil beider Geschlechter von 30 % im 

Aufsichtsrat vor. (Seebacher & Wieser, 2018) Dabei unterscheidet sich die Struktur der 

Spitzengremien zwischen den La ndern. (Haager & Hudelist, 2023; Arndt & Wrohlich, 

2019) In der vorliegenden Arbeit kommen die U berbegriffe „Spitzengremium“ oder 

„board“ als Synonym fu r die im o sterreichischen Kontext verwendete Bezeichnung 

„Aufsichtsrat“ zur Anwendung. Damit sind immer die ho chsten Kontroll- sowie 

Entscheidungsgremien gemeint, auf die sich die Quote bezieht. Auch wenn der Begriff 

Aufsichtsrat in einem la nderunabha ngigen. 

 

Wa hrend sich der durchschnittliche Frauenanteil in der EU in den ho chsten Kontroll- 

und Entscheidungsgremien der gro ßten Unternehmen mit Bo rsennotierung im Jahr 

2012 auf 15,8 % belief, hat sich dieser bis 2022 mehr als verdoppelt (32,2 %). Es weisen 

vor allem jene La nder eine u berdurchschnittliche Frauenrepra sentanz auf, die eine 

verpflichtenden Quotenregelung eingefu hrt haben. Den ho chsten Frauenanteil weisen 

mit 45 % Frankreich und Island auf, knapp gefolgt von Norwegen und Italien. 

Deutschland (37 %) und Ö sterreich (33 %) liegen zwar auch u ber dem Durchschnitt, 

befinden sich jedoch nicht im Spitzenfeld und auch außerhalb der vorgegeben EU 

Gender Balance Zone (40 % - 60 %). (Haager & Hudelist, 2023) Statt gesetzlich 

verankerten Quoten haben sich andere La nder auf freiwillige Maßnahmen beschra nkt. 

Auch ein Bericht des Deutschen Instituts fu r Wirtschaftsforschung (Arndt & Wrohlich, 

2019) zeigt auf, dass die La nder mit gesetzlichen Geschlechterquoten die 

Frauenrepra sentanz in den Spitzengremien am meisten steigern konnten. Seit 2003 

konnten die La nder mit gesetzlicher Geschlechterquote den Anteil bis 2019 stark 

steigern, sodass diese La nder mit rund 32 % im Durchschnitt den ho chsten Frauenanteil 

in den obersten Gremien besitzen. Im Vergleich ist der Frauenanteil in den La ndern ohne 

Maßnahmen um rund 15 Prozentpunkte und in den La ndern mit Empfehlungen um 

neun Prozentpunkte geringer. Es la sst sich vermuten, dass Quoten ein sinnvolles 

Instrument fu r erho hte Frauenanteile in den obersten Kontroll- und Fu hrungsebenen 
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sind. Das wird von einer Analyse von Bennouri et al. (2020) besta tigt. Es wird den 

kausalen Effekt von verpflichtenden Quoten im Vergleich zu freiwilligen Maßnahmen 

untersucht1. Dabei zeigt sich, dass Quoten einen signifikanten Einfluss auf den 

Frauenanteil in Spitzgremien haben sowie, dass die Wirksamkeit von verpflichtenden 

Maßnahmen ho her ist als von unverbindlichen.  

 

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es die Auswirkungen der Geschlechterquote in 

Ö sterreich auf die Frauenrepra sentanz im Aufsichtsrat zu analysieren und weitere 

potenzielle Effekte auf die Gleichstellung von Frau und Mann in Unternehmen zu 

beleuchten. Dafu r wird auf deskriptive Evidenz aus Ö sterreich zuru ckgegriffen. Diese 

zeigt, dass seit Einfu hrung des GFMAG eine erho hte Frauenrepra sentanz im Aufsichtsrat 

zu beobachten ist. (Haager & Hudelist, 2023) Dabei ist die in dieser Arbeit verwendete 

deskriptive Evidenz nicht ausreichend, um auf einen kausalen Zusammenhang mit der 

Quote zu schließen. Da es fu r Ö sterreich bisher (zum Zeitpunkt September 2023) keine 

kausalen Analysen gibt, wird ein passendes Vergleichsland gesucht. Die Wahl fa llt auf 

Deutschland. Die Erkenntnisse aus der deskriptiven und kausalen Evidenz zu 

Deutschland ergeben, dass die Quote einen Effekt auf einen erho hten Frauenanteil im 

Aufsichtsrat hat. (Burrow et al., 2018; Fedorets & Gibert, 2022) Das besta rkt die 

Annahme, dass die deskriptive Evidenz fu r Ö sterreich tatsa chlich auf die Wirksamkeit 

der Quote zuru ckzufu hren ist. In einem na chsten Schritt analysiert die Arbeit, ob die 

Quote u ber den Aufsichtsrat hinaus zur Gleichstellung von Frau und Mann in 

Unternehmen beitra gt. Denn neben einem Anstieg des Frauenanteils in den von der 

Quote betroffenen Gremien werden oftmals Spill-Över Effekte auf andere Bereiche 

erhofft. (Heine, 2022; Fleischer, 2022). Fu r Ö sterreich gibt es dazu bisher noch keine 

empirische Evidenz, weshalb wieder auf Studien zu anderen La ndern, mit dem 

vorrangigen Fokus auf Deutschland, zuru ckgegriffen wird. Es werden die Auswirkungen 

auf die Frauenrepra sentanz in den Spitzenpositionen sowie die Aufmerksamkeit von 

Unternehmen gegenu ber der Thematik der Geschlechtergerechtigkeit betrachtet. Dabei 

ergibt sich das Bild, dass eine Quote kaum Spill-Över Effekte auf die genannten Bereiche 

hat. Im Rahmen dieser Arbeit wird daher von keinen positiven Auswirkungen des GFMA-

G außerhalb des Aufsichtsrates ausgegangen. (Fleischer, 2022; Burrow et al.; 2018; 

Heine, 2022) In einem abschließend Diskussionskapitel wird nochmals konkret die 

Forschungsfrage aufgegriffen, inwiefern das GFMA-G zu mehr Geschlechtergerechtigkeit 

in o sterreichischen Unternehmen beitragen kann. Auf Basis der zuvor erhaltenen 

Erkenntnisse kommt die Arbeit zu der Schlussfolgerung, dass die o sterreichische 

Quotenregelung in ihrem Anwendungsbereich wirksam ist und somit die 

Frauenrepra sentanz im Aufsichtsrat erho ht. Weitere positive Effekte auf die 

Gleichstellung von Frau und Mann in Unternehmen, Spill-Över Effekte, sind vorerst nicht 

zu erwarten. 

 
1 Es werden dafu r Daten aus England herangezogen, wo erstmals 2011 eine freiwillige Empfehlung fu r die 
Steigerung des Frauenanteils in Spitzengremien abgegeben wurde sowie aus Frankreich und Italien, 
welche beide seit 2011 auf eine gesetzlich verankerte Quotenregelung setzen. 
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2. Grundlegender Überblick über das GFMA-G  

2.1 Rechtliche Details  

Im Juni 2017 erfolgte der Beschluss fu r das Gleichstellungsgesetz von Frauen und 

Ma nnern im Aufsichtsrat (GFMA-G) vom o sterreichischen Nationalrat. Es schreibt einen 

Mindestanteil des unterrepra sentierten Geschlechts im Aufsichtsrat von 30 % vor, wobei 

nicht automatisch jedes Unternehmen in den Geltungsbereich der Quotenregelung fa llt.  

In Kraft trat das Gesetz mit Beginn des Jahres 2018 und bezieht sich somit auf Wahlen 

sowie Entsendungen in den Aufsichtsrat, die nach dem 31.12.2017 erfolgen. Die 

gesetzliche Geschlechterquote gilt fu r den gesamten Aufsichtsrat und ist in der Regel von 

Kapitalvertreter*innen und Arbeitnehmer*innenvertretung gemeinsam zu erfu llen. In 

der Theorie beschreibt das Gesetz keine explizite Frauenquote, sondern einen 

generellen Mindestanteil von Frauen und Ma nnern. Praktisch zeigt sich aber, dass die 

Aufsichtsra te in Ö sterreich vor allem ma nnlich besetzt sind und es sich somit um eine 

Maßnahme zur Fo rderung von Frauen handelt. (Kalss et al., 2017) Im Jahr 2018 betra gt 

der durchschnittliche Frauenanteil in den Aufsichtsra ten der 200 umsatzsta rksten 

Unternehmen gerade einmal 18,5 % betra gt (Seebacher und Wieser, 2018) Die 

Zielsetzung des GFMA-G scheint somit klar, na mlich die Repra sentation von Frauen in 

dem Gremium des Aufsichtsrats zu erho hen. Die konkrete Umsetzung sowie der genaue 

Anwendungsbereich des Gesetzes stellen sich jedoch als komplex dar. (Seebacher & 

Wieser, 2018)  

 

In erster Linie gilt die Quote fu r zwei Gruppen von Unternehmen. Einerseits kommt das 

Gesetz bei o sterreichischen Gesellschaften mit Bo rsennotierung zur Anwendung fu r und 

andererseits bei Unternehmen, die u ber 1.000 Personen bescha ftigen. (Seebacher & 

Wieser, 2018) Die Rechtsexpert*innen Kalss, Brameshuber und Durstberger (2017) 

halten außerdem fest, dass nur AGs, GmbHs, Genossenschaften und SEs (Societas 

Europea) mit satzungsma ßigem Sitz im Inland in den Geltungsbereich der Quote fallen 

ko nnen. Erfu llt ein Unternehmen eine der beiden grundsa tzlichen Voraussetzungen gilt 

es zusa tzlich zu beachten, dass die Quote nur greift, wenn in der gesamten Belegschaft 

ein Mindestanteil von 20 % des unterrepra sentierten Geschlechts vorliegt. Es mu ssen 

also mindestens 20 % Frauen sowie Ma nner bescha ftigt sein. Des Weiteren sind nur 

solche Unternehmen betroffen, deren Aufsichtsrat aus mindestens sechs 

Kapitalvertreter*innen besteht. Das GFMA-G hat außerdem A nderungen im ArbVG 

gefu hrt, sodass die Quotenregelung auch fu r Vertreter*innen der Arbeitnehmer*innen 

gilt. Dafu r mu ssen jedoch mindestens drei Mitglieder im Aufsichtsrat von Seiten der 

Arbeitnehmer*innen sein. Ein Unternehmen muss alle genannten Voraussetzungen 

erfu llen, damit fu r dessen Aufsichtsrat die Geschlechterquote zur Anwendung kommt. 

Nach Scha tzungen aus dem Jahr 2017 fallen daher nur zwischen 70 bis 80 Unternehmen 

in den Geltungsbereich des Gesetzes. (Kalss et al., 2017)  

In Bezug auf die Belegschaftsgro ße, stellt sich die Frage, ob der gesamte Konzern 

inklusive Tochterunternehmen oder das Unternehmen als einzelnes zur Bestimmung 

der Mitarbeiter*innenzahl herangezogen wird. Bei der Voraussetzung der 1.000 



4 
 

Arbeitnehmer*innen erfolgt eine sogenannte Konzernbetrachtung, sodass Bescha ftigte 

in Tochtergesellschaften nicht mitgeza hlt werden. In Bezug auf den 20 % Mindestanteil 

von Frauen sowie Ma nnern la sst das Gesetz verschiedene Schlussfolgerungen zu. 

Wa hrend Kalss et al. (2017) davon ausgehen, dass es sich dabei ebenfalls um eine 

Konzernbetrachtung handelt, meint Brix (2017), dass auch die Arbeitnehmer*innen 

aller Tochterunternehmen mitgeza hlt werden. Bei der Definition des im Gesetz 

verwendeten Begriffs Arbeitnehmer*innen ist es allein entscheidend, dass eine 

Bescha ftigung bei dem jeweiligen o sterreichischen Unternehmen vorliegt. Nicht relevant 

ist, ob es sich um einen Haupt- oder Nebenberuf handelt und Personen, die tempora r an 

einem Standort im Ausland bescha ftigt sind, werden auch mitgeza hlt. (Kalss et al., 2017; 

Seebacher & Wieser, 2018) Des GFMA-G besagt außerdem, dass die 

Mitarbeiter*innenzahl „dauernd“ u ber 1.000 liegen muss. Weil diese Vorgabe im § 86 

Abs 7 AktG nicht genauer definiert wird, erkla ren Kalss, Brameshuber und Durstberger 

(2017), dass dafu r auf § 24 Abs 2 GenG (Genossenschaftsgesetz) zuru ckgegriffen werden 

ko nne. Es wird dabei festgelegt, dass fu r eine dauerhaften Mitarbeiter*innenzahl u ber 

1.000, die Schwelle in keinem Monat eines Kalenderjahres unterschritten werden darf. 

Die Quotenregelung greift dennoch, wenn eine Umgehung der Quote also ein 

absichtliches Reduzieren der Anzahl der Arbeitnehmer*innen erfolgt. Bei einer 

tempora ren Abnahme, die fu r die Branche u blich ist, kann das GFMA-G tatsa chlich nicht 

zur Anwendung kommen. Diese Bestimmung zur „Dauerhaftigkeit“ gilt auch fu r den 20 

% Belegschaftsanteil. (Kalss et al., 2017) Bei der Sanktionierung eines Verstoßes gegen 

die gesetzliche Quotenregelung orientiert sich das GFMA-G an dem Vorga ngergesetz in 

Deutschland. Wird der Mindestanteil von 30 % bei einer Wahl oder Besetzung eines 

Aufsichtsratsmandats nicht eingehalten, ist die Besetzung nicht wirksam und es kommt 

dadurch zu einem freien Aufsichtsratssessel. Im Vergleich zu Deutschland sind weitere 

Formen der Bestrafung, wie Strafzahlungen, bei einer Nichteinhaltung im 

o sterreichischen Gesetz nicht zu finden. (Kalss et al., 2017; Seebacher & Wieser, 2018)  

2.2 Lücken und Kritik   

Zwar ist das grundsa tzliche Ziel des GFMA-G eindeutig, allerdings zeigt sich aus den 

bisherigen Beschreibungen, dass die praktische Umsetzung der Quote komplex ist. Kalss 

et al. (2017) beschreiben die Problematik wie folgt: „So klar das gesetzgeberische 

Anliegen ist, so kleinteilig sind die konkreten Voraussetzungen dafür festgelegt und es 

werden nur wenige Gesellschaften einbezogen.“ (S. 344) Aufgrund der umfassenden 

Voraussetzungen fa llt also nur ein Bruchteil der o sterreichischen Unternehmen in den 

Geltungsbereich der Quote und es ist aufwendig diese zu identifizieren.  Außerdem 

besitzen viele Unternehmen gar keinen Aufsichtsrat. In Ö sterreich ist die 

Aktiengesellschaft (AG) die einzige Unternehmensform, bei der das Gesetz automatisch 

die Einrichtung eines Aufsichtsrates vorsieht. Bei einer Gesellschaft mit beschra nkter 

Haftung (GmbH), einer GmbH & Co KG sowie einer Genossenschaft besteht nur unter 

bestimmten Voraussetzungen eine Aufsichtsratspflicht. Außerdem la sst das Gesetz 

einige Mo glichkeiten des Umgehens der Quotenpflicht zu. (Arbeiterkammer, 2023a; 

Seebacher & Wieser, 2018; Kalss et al., 2017) Wa hrend ein bewusstes Reduzieren der 

Arbeitnehmer*innenzahl unter 1.000 eigentlich als Umgehung der Quote za hlt und 



5 
 

daher die Quotenpflicht dennoch gilt, ist es Unternehmen sehr wohl mo glich die 

Anstellung von Mitarbeitenden auf Tochtergesellschaften abzuwa lzen und damit die 

Voraussetzung der dauerhaften 1.000 Arbeitnehmer*innen nicht zu erfu llen. Auch die 

Voraussetzung der Mindestanzahl von sechs Kapitalvertreter*innen kann leicht 

umgangen werden. Die Quotenregel muss nicht erfu llt werden, wenn die Zahl an 

vorgesehenen Aufsichtsratsmandaten in der Satzung auf unter sechs reduziert wird oder 

auch wenn die notwendige Anzahl an Kapitalvertreter*innen abberufen werden. (Kalss 

et al., 2017) Es ist Unternehmen damit mo glich, zwar die Voraussetzung der drei 

Arbeitnehmer*innenvertreter*innen zu erfu llen, aber nur fu nf Kapitalvertreter*innen 

erforderlich sind und somit das GFMA-G nicht zur Anwendung kommt. Dazu halten 

Birkner und Leitner (2017) fest: „Allerdings überrascht es, dass der Gesetzgeber 

Umgehungen der Frauenquote Tür und Tor öffnet. (…) Will es der Gesetzgeber den Boys-

Clubs tatsächlich so einfach machen, bestens geeignete Frauen vom Aufsichtsrat 

fernzuhalten?“ Kalss et al. (2017) bemerken außerdem, dass sich fu r die Voraussetzung 

von mindestens 20 % Frauen und Ma nnern in der Belegschaft keine sinnvolle Erkla rung 

finden lasse. Sie sehen darin ein Instrument mit dem Ziel, den Anwendungsbereich des 

GFMA-G zu beschra nken. Des Weiteren komme dadurch die Quotenregelung in 

Unternehmen, in denen u ber 80 % Arbeitnehmerinnen bescha ftigt sind, eben nicht zur 

Anwendung. Öbwohl Frauen im Unternehmen stark vertreten sind, ko nne der 

Aufsichtsrat ausschließlich ma nnlich besetzt sein. Die Autor*innen kritisieren auch, dass 

abgesehen von der sehr milden Art der Sanktionierung, das Gesetz nicht zu einer 

o ffentlichen Berichterstattung verpflichte. Es reiche aus, Information bezu glich der 

Quoteneinhaltung im Corporate-Governance-Bericht festzuhalten. (Kalss et al., 2017)  

 

Die Arbeiterkammer steht einer Geschlechterquote grundsa tzlich positiv gegenu ber, 

fordert allerdings eine Erho hung des vorgeschriebenen Mindestanteil an Frauen im 

Aufsichtsrat auf 40%. Denn wie anhand der Beobachtungen der Vorga ngerregelung in 

Deutschland befu rchtet wird, sei ab Erfu llung der 30 % Quote keine starke zusa tzliche 

Steigerung der Repra sentanz von Frauen im Aufsichtsrat zu beobachten. Des Weiteren 

ist die Arbeiterkammer der Meinung, dass nur mit Hilfe von strengeren 

Strafmaßnahmen eines Nichteinhaltens tatsa chlich mehr Gleichberechtigung in 

o sterreichischen Aufsichtsra ten erreicht werden ko nne. (Spitzer & Wieser, 2017) Arndt 

und Wrohlich (2019) scha tzen die in o sterreichische Sanktionsform als „moderat“ ein. 

Harte Sanktionen existieren etwa in Norwegen, wo als erste Strafmaßnahme ein 

Gremium, das die Quote nicht erfu llt, nicht als solches anerkannt wird. Eine andauernde 

Nichterfu llung der Quote kann bis zu einer Zwangsauflo sung des gesamten 

Unternehmens fu hren. (Arndt & Wrohlich, 2019; Storvik & Teigen, 2010) Zuletzt sei 

noch zu kritisieren, dass das Gesetz das bina re Geschlechtersystem als Grundlage nimmt 

und somit auf trans- sowie intersexuelle Menschen keine Ru cksicht genommen wird.  

(Seebacher & Wieser, 2018) 
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3. Auswirkung einer Geschlechterquote auf den Frauenanteil im 

Aufsichtsrat   

Nachdem im Rahmen des vorherigen Kapitels die Anwendungsregeln des GFMA-G sowie 

einige Kritikpunkte an der o sterreichischen Quotenregelung beleuchtet wurden, verfolgt 

dieses Kapitel das Ziel, anhand empirischer Evidenz aus der Literatur den Effekt der 

Quote in den betroffenen Gremien abzuscha tzen. Da sich die Studienlage fu r Ö sterreich 

auf deskriptive Analysen begrenzt und es noch keine kausale Evidenz gibt, sucht die 

Arbeit ein mo glichst passendes Vergleichsland. Dabei fa llt die Wahl auf Deutschland, 

weil hier eine große A hnlichkeit festgestellt werden konnten.  

3.1 Deskriptive Evidenz für Österreich  

Das GFMAG ist Stand September 2023 seit u ber fu nf Jahren in Kraft und die von der 

Quotenpflicht betroffenen Unternehmen, mussten den vorgeschriebenen Mindestanteil 

bei allen Aufsichtsratswahlen sowie -entsendungen beru cksichtigen. Öb die Quote 

tatsa chlich erreicht wird, versuchen die ja hrlichen Frauenmanagement Reporte der 

Arbeiterkammer Wien aufzuzeigen. Da die Voraussetzungen fu r die Quotenpflicht 

detailreich sind, ist es allerdings mit einem großen Aufwand verbunden, jede 

quotenpflichtige (scha tzungsweise rund 80) Unternehmen herauszufiltern. Die 

gesetzlichen Anforderungen machen es also nicht nur schwer den gesamten 

Geltungsbereich, sondern auch den tatsa chlichen Wirkungseffekt der Quote 

festzustellen. Daher beru cksichtigen die Frauenmanagement Reporte bei ihrer Analyse 

zur Wirkung der Quote im Aufsichtsrat nur Bo rsenunternehmen. Der Fokus liegt damit 

auf zwei Untersuchungsgruppen, na mlich bo rsennotierte Gesellschaften mit 

Quotenpflicht und bo rsennotierte Gesellschaften ohne Quotenpflicht. Es wird damit 

nicht der gesamte Geltungsbereich des GFMA-G beru cksichtigt. Der Frauenmanagement 

Report weist darauf hin, dass es dringend Vero ffentlichungen von Seiten des 

Ministeriums beno tige. Denn wa hrend dies in Deutschland selbstversta ndlich sei, ist das 

in Ö sterreich bisher nicht der Fall. (Haager & Hudelist, 2023)  

 
Abb. 1 Entwicklung des Frauenanteils im Aufsichtsrat vor und nach Inkrafttreten des GFMA-G, 

2017- 2023 (Haager & Hudelist, 2023)  
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Abbildung 1 stammt aus dem Frauenmanagement Report 2023 (Haager & Hudelist, 

2023) und gibt einen U berblick u ber die Entwicklung des Frauenanteils im Aufsichtsrat 

vor und nach Einfu hrung des GFMA-G. Zu Beginn des Jahres 2023 za hlt die 

Arbeiterkammer insgesamt 67 Unternehmen an der Wiener Bo rse von denen 28 und 

damit rund 42 % in den Anwendungsbereich des GFMA-G fallen. Es bildet sich ab, dass 

bei jener Untersuchungsgruppe die Quote im Aufsichtsrat jedenfalls Wirkung gezeigt 

hat. Wa hrend 2017, vor Geltung der Quote, der Frauenanteil aller bo rsennotierter 

Unternehmen im Durchschnitt rund 16 % betra gt, sind im Jahr 2023 ganze 35 % und 

damit mehr als doppelt so viele der Aufsichtsratsmandate in den quotenpflichtigen 

Gesellschaften mit Bo rsennotierung weiblich besetzt. Im Durschnitt wird die Quote 

damit sogar u bertroffen. Wa hrenddessen liegt der Frauenanteil in den 

Bo rsenunternehmen, die nicht in den Geltungsbereich fallen, mit einem Anteil von rund 

21 % klar darunter. Der vorgeschriebene Mindestanteil wurde bereits 2020 von den 

betroffenen Unternehmen im Durchschnitt erfu llt. Ein interessantes Bild zeigt sich 

außerdem bei Betrachtung der ja hrlichen Vera nderung des Frauenanteils in den von der 

Quote betroffenen Bo rsenunternehmen. In den ersten beiden Jahren nach Inkrafttreten 

der Quotenregelung zeigt sich ein starker Zuwachs von 5,4 (2019) und 3,9 (2020) 

Prozentpunkten, welcher anschließend abflachte der Anstieg stark ab. Es war bis 2023 

ein ja hrliches Wachstum des Frauenanteils zu beobachten, bis sich anschließend 

erstmals eine minimale Abnahme (von 0.1 Prozentpunkten) abzeichnet. Aber auch bei 

der Vergleichsgruppe, den nicht-quotenpflichtigen Gesellschaften mit Bo rsennotierung, 

zeichnet sich in dem Beobachtungszeitraum eine beinahe stetige Zunahme des 

Frauenanteils ab. Es la sst sich somit feststellen, dass der durchschnittliche Frauenanteil 

seit Einfu hrung der Quotenregelung u ber alle bo rsennotierten Unternehmen hinweg 

angestiegen ist. Insgesamt bela uft sich der Anstieg von 2018 bis 2023 bei den nicht-

quotenpflichtigen Unternehmen auf 9,5 pp. und bei denen mit Quotenpflicht auf 12,6 pp.. 

Der Anteil an weiblich besetzten Aufsichtsratsmandaten ist bereits 2018, dem ersten 

Jahr des Inkrafttretens in den betroffenen Unternehmen um rund 10 Prozentpunkte 

ho her als in den nicht-quotenpflichtigen Gesellschaften. Folglich findet die Entwicklung 

des Frauenanteils im Aufsichtsrat quotenpflichtiger Bo rsenunternehmen in den 

Folgejahren auf einem ho heren Niveau statt als in der Vergleichsgruppe. Bei genauer 

Betrachtung der einzelnen Unternehmen zeigt sich, dass Anfang 2023 nicht alle 

Gesellschaften, die der Quotenpflicht unterliegen, den Mindestanteil von 30 % erfu llen. 

Das trifft na mlich nur auf rund 69 % aller betroffenen Unternehmen zu. Der Anteil an 

weiblich besetzten Aufsichtsratsmandate konnte in nur fu nf der quotenpflichtigen 

Gesellschaften angehoben werden, wa hrend in sieben Fa llen sogar eine Reduktion 

beobachtbar war. (Haager & Hudelist, 2023) 

 

Aus diesen deskriptiven Analysen la sst sich schließen, dass der durchschnittliche 

Frauenanteil in den Aufsichtsra ten der betroffenen Unternehmen seit Quoteneinfu hrung 

stark und rasch angestiegen ist. (Haager & Hudelist, 2023) Dabei darf nicht u bersehen 

werden, dass die Frauenrepra sentanz in den nicht-quotenpflichtigen Unternehmen 

ebenfalls angestiegen ist, wenn auch in einem geringeren Ausmaß. Damit jedoch 
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tatsa chlich von einer Kausalita t der Quote gesprochen werden kann, beno tigt es 

weitergehende Analysen. 

 

Die folgende Tabelle (Tab. 1) zeigt die Repra sentanz von Frauen in der Position des 

Aufsichtsratsvorsitz. Daraus la sst sich erkennen, dass 2023 22,4 % der 

Aufsichtsratvositze der 67 bo rsennotierten Unternehmen von Frauen besetzt sind. Die 

Entwicklung seit dem Jahr 2017 zeigt in diesem Fall einen Zuwachs von rund 10 

Prozentpunkten, wobei der sta rkste Anstieg nicht wie bei dem Frauenanteil im 

Aufsichtsrat mit Einfu hrung der Quote zu beobachten ist, sondern von 2020 auf 2021 

(u ber sechs Prozentpunkten). Von den insgesamt 15 Unternehmen mit 

Aufsichtsratsvorsitzender, unterliegen acht der Quotenpflicht. (Haager & Hudelist, 2023) 

Anhand dieser deskriptiven Darstellung la sst sich kein klarer Zusammenhang zwischen 

dem Anteil an Aufsichtsratsvorsitzenden und Quoteneinfu hrung erkennen.  

 

Tab. 1: Entwicklung der relativen sowie absoluten Ha ufigkeit von weiblichen 

Aufsichtsratsvorsitzenden in bo rsennotierte Unternehmen, 2017-2023 (eigene Darstellung; 

Spitzer & Wieser, 2017; Seebacher & Wieser, 2018; Wieser & Fischeneder, 2019; Wieser & Werni, 

2020; Haager & Wieser, 2021; Haager & Wieser, 2022; Haager & Hudelist, 2023)  

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Relativ  12,5 % 14,7 % 17,6 % 14,9 % 21,4 % 24,6 % 22,4 % 

Absolut2 9 10 12 11 15 17 15 

  

3.2 Evidenz aus Deutschland  

Wie bereits erwa hnt, greift diese Arbeit, aufgrund der unzureichenden Studienlage fu r 

Ö sterreich, empirische Forschungsergebnisse aus Deutschland auf. Wirtschaftliche 

Kennzahlen lassen eine gute Vergleichbarkeit von Ö sterreich und Deutschland in diesem 

Bereich vermuten. Die Frauenerwerbsta tigkeit bela uft sich im Jahr 2021 in Ö sterreich 

auf 55,9% und in Deutschland auf 55,5 %. (ÖECD, 2023) Der Gender-Pay-Gap zeigt sich 

betra gt im Jahr 2020 in Ö sterreich 18,3 % und in Deutschland 18,9 %. (European 

Commission, 2022) Die deutsche Quotenregelung (Fu PoG3) hat im Vergleich zu anderen 

Quotenregelungen eine große A hnlichkeit zu dem GFMA-G. Denn beide schreiben einen 

Mindestanteil von 30 % vor und die Struktur der Unternehmensfu hrung ist in den 

La ndern gleich4, sodass sich die Quoten explizit auf das Gremium Aufsichtsrat beziehen 

(Arndt & Wrohlich, 2019). Nach einer Einscha tzung von Mensi-Klarbach und Seierstad 

(2020) sind beide Regelungen in ihrer Ausgestaltung vergleichsweise nur wenig 

progressiv.   Zwar sind in Deutschland zum Teil Strafzahlungen fu r ein Nicht-Einhalten 

der Quote vorgesehen, jedoch scheint diese Form der Sanktionierung anhand der 

durchgefu hrten Literaturrecherche vernachla ssigbar zu sein. (Burrow et al., 2018; Arndt 

 
2 Die Anzahl an bo rsennotierten Unternehmen a ndert sich u ber die Jahre. 
3 Gesetz fu r die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Ma nnern an Fu hrungspositionen in der 
Privatwirtschaft und im o ffentlichen Dienst 
4 Die Unternehmensfu hrung ist in beiden La ndern dualistisch strukturiert, sodass u berwachende 
(Aufsichtsrat) und gescha ftsfu hrende Ta tigkeit getrennt voneinander sind. 
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& Wrohlich, 2019) Des Weiteren verla uft die Entwicklung des Frauenanteils in den von 

der Quote betroffenen Gremien in Ö sterreich a hnlich wie in Deutschland. Infolgedessen 

wird im Rahmen dieser Arbeit davon ausgegangen, dass erhaltene Erkenntnisse aus 

Studien zu Effekten der deutschen Quotenregelung bis zu einem gewissen Grad auf 

Ö sterreich u bertragbar sind. 

 

In Deutschland trat im Mai 2015 das Fu PoG in Kraft. Dieses betrifft Unternehmen mit 

Bo rsennotierung sowie einer gleichma ßigen Aufteilung der Vertretung von 

Arbeitnehmer*innen und Kapitalinhaber*innen im Aufsichtsrat. Zweiteres ist der Fall, 

wenn Unternehmen u ber 2000 Mitarbeitende haben und damit dem 

Mitbestimmungsgesetz unterliegen. Es wird dabei ein Mindestanteil von 30 % beider 

Geschlechter im Aufsichtsrat vorgeschrieben. Dies gilt auch fu r Unternehmen, in denen 

zumindest drei Aufsichtsratsmandate vom Bund besetzt sind. (Deutsches 

Bundesministerium fu r Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2017) Rund 100 

Unternehmen fallen in Deutschland in den Anwendungsbereich des Fu PoG. Bis zum 

Erreichen der Quote ist die Besetzung eines Aufsichtsratsmandats nur gu ltig, wenn es 

mit dem unterrepra sentierten Geschlecht besetzt wird. Ansonsten erfolgt wie bei dem 

o sterreichischen Gesetz die Sanktion des „leeren Stuhls“. Zusa tzlich kommen in 

Deutschland bei einer Nichterfu llung der Quote auch Strafzahlungen von bis zu 50.000 € 

zur Anwendung, wobei nicht mit Sicherheit gesagt werden kann, wie ha ufig diese 

tatsa chlich eingefordert werden. (Arndt & Wrohlich, 2019; Burrow et al. 2018)  

3.2.1 Deskriptive Evidenz   

Die Entwicklung des Frauenanteils in den Spitzengremien wird ja hrlich im 

Managerinnen-Barometer Bericht des Deutschen Instituts fu r Wirtschaftsforschung 

analysiert. Dabei werden die Top-200-Unternehmen in quotenpflichtig und nicht-

quotenpflichtig unterteilt. A hnlich wie in Ö sterreich, zeigt sich hier bei der 

Frauenrepra sentanz im Aufsichtsrat ein Unterschied zwischen den beiden Gruppen. Im 

Jahr 2022 bela uft sich der Frauenanteil jener Unternehmen, die der Quotenpflicht 

unterliegen auf rund 36 %, wa hrend es in der Vergleichsgruppe nur etwa 27 % sind. Bei 

dieser Entwicklung, welche in Abbildung 2 dargestellt wird, la sst sich ein a hnliches 

Muster wie in Ö sterreich erkennen. Die Quotenregelung scheint schnell Wirkung zu 

zeigen, denn in den ersten Jahren nach Inkrafttreten ist in den quotenpflichtigen 

Unternehmen ein Zuwachs bei der Frauenrepra sentanz im Aufsichtsrat zu beobachten. 

Im Vergleich dazu ist der Anstieg in den Unternehmen ohne Geschlechterquote 

schwa cher. Zwar verlangsamt sich das Wachstum in der Gruppe der quotenpflichtigen 

Unternehmen merklich ab 2019 und schien zwischendurch zu verschwinden, wie etwa 

von 2020 (35,5 %) auf 2021 (35,4 %), jedoch zeichnet sich im vergangenen Jahr 2022 

(36,7 %) wieder ein leichter Zuwachs ab.  Positiv hervorzuheben ist jedenfalls, dass der 

Frauenanteil im Aufsichtsrat betroffener Unternehmen 2022 im Durchschnitt u ber dem 

vorgegebenen Mindestsatz von 30% liegt. (Kirsch et al., 2023)  

 

Anhand dieser deskriptiven Analyse der Entwicklung des Frauenanteils in den 

Aufsichtsra ten ist ein eindeutiger Unterschied zwischen quotenpflichtigen und nicht-
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quotenpflichtigen Unternehmen zu erkennen. Dabei la sst sich ein Zusammenhang 

zwischen Quoteneinfu hrung und der gestiegenen Frauenrepra sentanz in den 

betroffenen Gremien vermuten. Es scheint als wu rde das Fu PoG Wirkung zeigen. 

Allerdings kann dadurch noch nicht auf einen kausalen Zusammenhang geschlossen 

werden. Ein sta rkerer Anstieg in der Gruppe der betroffenen Unternehmen ko nne auch 

durch andere Faktoren ausgelo st werden. Um von einer kausalen Wirkung der Quote 

ausgehen zu ko nnen, beno tigt es weitere empirische Evidenz. (Kirsch & Wohlrich, 2020; 

Fleischer, 2020)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 2: Entwicklung des Frauenanteils in den Aufsichtsra ten der quotenpflichtigen und nicht-

quotenpflichtigen Top-200-Unternehmen in Deutschland, 2013-2022 (Kirsch et al., 2023) 

3.2.2 Kausale Evidenz  

In einem na chsten Schritt werden Forschungsarbeiten, die diesbezu glich kausale 

Evidenz liefern, herangezogen. Burrow et al. (2018) scha tzen mit Hilfe der Difference-in-

Difference Methode den kurzfristigen Effekt des Fu PoG auf den Frauenanteil in den 

betroffenen Gremien. Die Treatment-Gruppe beinhaltet Unternehmen, die von der Quote 

betroffen sind, nicht-quotenpflichtige Unternehmen bilden die Kontrollgruppe. Dafu r 

spezifizieren Burrow et al. (2018) folgendes Regressionsmodell5:   

    Yi,t = α + β1 Treatmenti + β2 Time dummyt + β3 Treatmenti × Time dummyt + θi + τt + ui,t          

 
5 Dummy Variable „Treatment“ ist gleich eins fu r quotenpflichtige Unternehmen. Dummy Variable „Time“ 
gleich eins fu r den Zeitraum nach Quoteneifu hrung. 



11 
 

Es erfolgt ein Vergleich des Frauenanteils (Yi,t) der treated Unternehmen nach der 

Reform (2016) mit dem der Kontrollgruppe. Der Koeffizient β1 stellt den Unterschied 

zwischen der Kontroll- und Treatment-Gruppe vor Quoteneinfu hrung dar und β2 die 

Vera nderung des Frauenanteils in der Kontrollgruppe in Abha ngigkeit von der Zeit. Der 

wichtigste Koeffizient, der DID-Scha tzers β3, bildet die Auswirkung der Quote auf den 

Frauenanteil im Aufsichtsrat der betroffenen Unternehmen ab. Burrow et al. (2018) 

stellen fest, dass die Treatment-Gruppe bereits vor Quoteneinfu hrung einen ho heren 

Frauenanteil besitzt und dass unabha ngig von der Quote, der Frauenanteil mit der Zeit 

ansteigt. Dennoch ist der Wert des DID-Scha tzers positiv und signifikant. Es kann daher 

davon ausgegangen werden kann, dass die Quote in ihrem Anwendungsbereich zu einem 

Anstieg des Frauenanteils im Aufsichtsrat gefu hrt hat. Nach 2015 ist der Frauenanteil 

aufgrund der Quoteneifu hrung, in der Treatment-Gruppe um durchschnittlich rund 4 

Prozentpunkte ho her als in der Kontrollgruppe.  

 

Fedorets und Gibert (2022) analysieren in ihrem Paper ebenfalls den Einfluss der Quote 

auf die Zusammensetzung des Aufsichtsrates mittels einer DID-Regression. Als 

Ereigniszeitpunkt nehmen die Autorinnen 2014, mit der Begru ndung, dass das Gesetz in 

diesem Jahr angeku ndigt wurde und Unternehmen ab diesem Zeitpunkt eine Anpassung 

des Aufsichtsrates vornehmen konnten. Die Einteilung der Unternehmen in Treatment- 

und Kontrollgruppe erfolgt in Abha ngigkeit von der Quotenpflicht. Im Zuge der Analyse 

werden mehrere Regressionsmodelle aufgestellt, welche sich zum Teil von dem Modell 

von Burrow et al. (2018) unterscheiden. Anhand des Propensity Score Matching wird 

etwa eine synthetische Kontrollgruppe erstellt, wodurch ein Subsample an nicht-

quotenpflichtigen Firmen entsteht deren Eigenschaften jenen der Treatment-Gruppe fu r 

den Zeitraum vor 2014 stark a hneln. Die Annahme dabei ist, dass ohne Einfu hrung der 

Geschlechterquote das Ergebnis fu r beide Gruppen gleich wa re. Anhand dessen wird 

schließlich der isolierte Effekt der Quote gescha tzt. Die Analyse kommt zu dem Ergebnis, 

dass die Quote einen durchschnittlichen Effekt von rund 2,8 Prozentpunkten auf den 

Frauenanteil in den betroffenen Aufsichtsra ten (im Vergleich zu der synthetischen 

Kontrollgruppe) hat. Auch die restlichen Regressionsmodelle ergeben positive und 

signifikante DID-Scha tzer. Die quotenpflichtigen Unternehmen haben als Reaktion auf 

das Fu PoG den Frauenanteil im Durchschnitt erho ht. Die Effekte belaufen sich auf 1,5 bis 

3,5 Prozentpunkte. Fedorets und Gibert (2022) analysieren in ihrer Arbeit auch, ob die 

Quotenregelung kurz nach ihrer Einfu hrung einen Einfluss auf die Besetzung der 

Position des Aufsichtsratsvorsitz hatte. Anhand eines linearen Wahrscheinlichkeits-

modell stellen sie fu r den Zeitraum von 2008 bis 2016 fest, dass durch die Einfu hrung 

der Quotenregelung die Wahrscheinlichkeit, dass der  

4. Spill-Over Effekte einer Geschlechterquote  

Neben dem vorrangigen Ziel einer Geschlechterquote, den Frauenanteil in 

Spitzengremien von Unternehmen zu erho hen, werden auch ha ufig sogenannte „Spill-

Över Effekte“ auf andere Bereiche erwartet. Denn nur, wenn eine Quote auch außerhalb 
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des Aufsichtsrats eine frauenfo rdernde Wirkung hat, gelingt es die Ungleichheit der 

Geschlechter in Unternehmen nachhaltig zu reduzieren. (Heine, 2022; Fleischer, 2022)  

4.1 Theoretische Erklärungsansätze von Spill-Over Effekten  

Betreffend den Effekt von Quoten auf die Fo rderung von Geschlechtergerechtigkeit, 

beziehen sich die vorhandenen Erkenntnisse aus der Literatur oftmals auf Quoten in der 

Politik (electoral quotas), nicht in Unternehmen (corporate quotas). Die Autorinnen 

Latura und Weeks (2023) gehen davon aus, dass die Auswirkungen der beiden 

Quotenarten a hnlich sind und beobachtete Dynamiken daher auf Aufsichtsratsquoten 

u bertragen werden ko nnen. Im Kontext von electoral quotas wird ha ufig das 

Identita tsargument genannt, welches besagt, dass Frauen in Entscheidungspositionen 

frauenfo rdernde Maßnahmen vorantreiben, weil sie sich mit ihnen identifizieren. Durch 

eine gewisse Frauenrepra sentanz im Aufsichtsrat kommen Themen der 

Geschlechtergerechtigkeit außerdem eine erho hte Aufmerksamkeit zu, weil mehr 

geteiltes Interesse vorhanden ist und sich Frauen durch die Anwesenheit anderer Frauen 

eher trauen dafu r einzusetzen. (Mendelberg et al., 2013; Heine, 2022) Es bleibt 

umstritten, ob sich dieses Argument tatsa chlich auf Unternehmen umlegen la sst und 

Aufsichtsra tinnen nicht eher die Interessen der Shareholder*innen vertreten. (Kirsch, 

2018) In der Literatur gibt es Ansa tze, die davon ausgehen, dass auf 

Unternehmensebene Frauen in Spitzenpositionen in Unternehmen andere Frauen 

fo rdern und Ansa tze, die das Gegenteil behaupten. (Heine, 2022; Fedorets & Gibert, 

2022)   

 

Im Unternehmenskontext wird oftmals von einem women-suporting-women 

Mechanismus gesprochen. Dieser nimmt a hnlich wie das Identita tsargument an, dass 

sich Frauen mit anderen Frauen identifizieren und diese daher im Unternehmen fo rdern 

wollen. Dabei beziehen sich solche positiven Spill-Över Effekte vor allem auf andere 

Spitzen- und Managementpositionen. (Fleischer, 2022; Fedorets & Gibert, 2022) Dabei 

ist ausschlaggebend, welchen Einfluss Frauen innerhalb des Aufsichtsrates auf die 

Entscheidungsfindung haben. Ha ufig wird na mlich von einer zweiten Gla sernen Decke 

gesprochen. Trotz einer gestiegen Frauenrepra sentanz in den Spitzengremien von 

Unternehmen, ist der Handlungsspielraum der Aufsichtsra tinnen begrenzt. Grund dafu r 

ist, dass einflussreiche Positionen innerhalb dieser Gremien, wie der 

Aufsichtsratsvorsitz, weiterhin ma nnerdominiert sind. (Heine, 2022; Fedorets & Gibert, 

2022) Das sogenannte Queen-Bee-Pha nomen beschreibt hingegen, dass Frauen in 

Spitzenpositionen keine Gleichstellungsmaßnahmen unterstu tzen. Denn um in 

Spitzenpositionen zu kommen beziehungswiese in diesen erfolgreich zu sein, besteht oft 

der Eindruck, dass keine Identifikation mit Frauen im Unternehmen stattfinden darf und 

sich stattdessen an das meist ma nnlich dominierte Arbeitsumfeld angepasst werden 

muss. Derks et al. (2016) betonen jedoch, dass nicht individuelle Einstellungen oder 

Perso nlichkeiten, sondern patriarchale Unternehmensstrukturen und Stereotype das 

eigentliche Problem darstellen. Empirische Belege fu r systematische 
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Verhaltensunterschiede zwischen Aufsichtsra tinnen und Aufsichtsra ten fehlen bisher 

(Heine, 2022). 

 

Ein weiterer Ansatz sieht den Effekt der Quote in der Politik oder im Unternehmen 

weniger im Verhalten der Funktiona rinnen als in der gesamtgesellschaftlichen Wirkung. 

U ber den Lernmechanismus und den interpretativen Effekt kann eine Quote Wissen und 

Bewusstsein fu r Geschlechtergerechtigkeit schaffen. Es wird Aufmerksamkeit fu r das 

Thema geschaffen und kann zu einer Vera nderung der o ffentlichen Meinung fu hren. 

Zudem wirkt der Angstmechanismus, da Unternehmen ihren Ruf schu tzen oder 

strengere gesetzliche Vorgaben vermeiden wollen, setzen sie Schritte fu r mehr 

Geschlechtergleichheit. (Pierson, 1993; Latura & Weeks, 2023). Hingegen stellt sich nach 

Heine (2022) die Frage, inwiefern Unternehmen die Verantwortung bei sich sehen oder 

davon ausgehen, dass es eine staatliche Angelegenheit ist. Manche Studien weisen auch 

auf negative Spill-over-Effekte hin. Manche Unternehmen kompensieren den durch 

Quoten gestiegenen Frauenanteil im Aufsichtsrat, indem sie den Anteil von Frauen in der 

Gescha ftsfu hrung bewusst niedrig halten (Fedorets & Gibert, 2022). 

4.2 Spill-Over Effekte auf die Geschäftsführungsebene  

Viele Arbeiten zu Spill-Över Effekten einer Quote fu r den Aufsichtsrat bescha ftigen sich 

mit den Auswirkungen auf die Gescha ftsfu hrung- bzw. Managementebene. Dabei la sst 

die empirische Evidenz nicht eindeutig darauf schließen, dass sich eine erho hte 

Frauenrepra sentanz im Aufsichtsrat positiv auf die Geschlechtergerechtigkeit in 

weiteren Spitzenpositionen auswirkt. Das Beispiel der Quotenregel in Deutschland ist in 

diesem Kontext besonders interessant, da neben der Quotenregelung fu r den 

Aufsichtsrat auch nicht-quotenpflichtige Unternehmen dazu verpflichtet sind 

selbsta ndig ein Ziel fu r den Frauenanteil in der Gescha ftsfu hrung zu setzen, sprich eine 

Art freiwillige Quote. (Fleischer, 2020; Kirsch & Wohlrich 2020) Dabei ist zu beobachten, 

dass Unternehmen vorrangig das selbstgesetzte Ziel so niedrig wie mo glich formulieren 

und oftmals den bereits erreichten Frauenanteil angeben, damit keine bis kaum eine 

Erho hung erforderlich ist. Infolgedessen wurde schließlich eine Geschlechterquote fu r 

die Gescha ftsfu hrung Fu PoG II umgesetzt und ist seit 2021 in Kraft. (Deutsches 

Bundesministerium fu r Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2023)  

 

Der Managerinnen-Barometer 2020 das deutsche Institut fu r Wirtschaftsforschung gibt 

Einblick in einen potentiellen Einfluss des Fu PoG auf den Frauenanteil in der 

Gescha ftsfu hrung. Im Jahr 2019 ist der Frauenanteil in der Gescha ftsfu hrung umso 

ho her, je ho her der Frauenanteil im Aufsichtsrat in den vorangegangenen Jahren war. 

Abbildung 3 zeigt, dass circa ab Mitte 2018, der durchschnittliche Frauenanteil in der 

Gescha ftsfu hrung in den quotenpflichtigen Unternehmen ho her ist als in den nicht-

quotenpflichtigen. Die Entwicklung in den Jahren zuvor zeigt kein klares Bild.  Anhand 

dieses deskriptiven Beobachtens, kann nicht von einer Kausalita t ausgegangen werden. 

Auch institutioneller Rahmenbedingungen ko nnen eine wichtige Rolle spielen, wie etwa 

die 2019 bekanntgewordene Vorbereitung des Fu PoG II. Außerdem kann eine 
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Korrelation auf spezifische Unternehmenscharakteristika zuru ckzufu hren sein, wie etwa 

Branche oder Firmengro ße. (Kirsch & Wohlrich, 2020; Fleischer, 2020)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 3: Frauenanteil in Aufsichtsrat und Gescha ftsfu hrung der quotenpflichtigen und nicht-

quotenpflichtigen Top-200-Unternehmen in Deutschland, 2013-2019 (Kirsch & Wohlrich, 2020) 

Kausale Evidenz liefert eine Analyse von Fleischer (2020). Dafu r wird auf Paneldaten 

von Unternehmen aus dem Zeitraum 2011 bis 2018 zuru ckgegriffen. Um dabei 

unverzerrte Scha tzungen zu erhalten, beno tigt es eine ausreichende Beru cksichtigung 

einer mo glichen Endogenita t der Daten. Es kommt dabei ein Cross-Lagged-Panel-Model 

mit fixen Effekten unter Verwendung des ML-SEM Ansatz (Multilevel structural equation 

modeling) zur Anwendung. Fleischer (2020) sieht darin die passendste 

Modellierungsart, fu r jene Daten und Problemstellung und verwendet damit einen 

anderen methodischen Ansatz als bisherige Arbeiten auf dem Gebiet. Die Anzahl an 

Frauen im Aufsichtsrat bildet die unabha ngige und die Anzahl an Frauen in der 

Gescha ftsfu hrung die abha ngige Variable. Es wird dabei fu r unterschiedliche 

Einflussfaktoren, wie, ob die Firma von der Quote betroffen ist oder die Branche, 

kontrolliert. Zuerst wird die Hypothese, ob ein positiver Spill-Över Effekt einer erho hten 

Frauenrepra sentanz im Aufsichtsrat auf das Management nachweisbar ist, u berpru ft. 

Die ML-SEM Analyse ergibt fu r alle Modelle (unterschiedliche Beobachtungsdauer: 1-

year lag, 2-year lag, 3-year lag) keinen signifikanten Einfluss der Anzahl an Frauen im 

Aufsichtsrat auf die Anzahl an Frauen in der Gescha ftsfu hrung. In einem na chsten Schritt 

wird analysiert, ob sich das Fu PoG positiv auf den Spill-Över Effekt eines erho hten 

Frauenanteils im Aufsichtsrat auf den Frauenanteil auf Managementebene auswirkt. 
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Dafu r werden zwei Sub-Samples bzw. Modelle (1-year lag) erstellt, eines fu r den 

Zeitraum vor Quoteneinfu hrung und eines fu r den Zeitraum danach. Die MLSEM Analyse 

kommt zu dem Ergebnis, dass es keinen signifikanten Unterschied zwischen den beiden 

Gruppen gibt und somit die Quote keinen Einfluss auf den genannten Zusammenhang 

hatte. Es kann kein kausaler Effekt der Quote im Aufsichtsrat auf einen erho hten 

Frauenanteil in der Gescha ftsfu hrung nachgewiesen werden. Somit kann auch davon 

ausgegangen werden, dass die selbststa ndige Festlegung einer Quote fu r die 

Gescha ftsfu hrung, keine Wirkung zeigt. Fleischer (2020) fasst seine Erkenntnisse wie 

folgt zusammen: „Accordingly, this study provides clarifying evidence that gender diversity 

in the supervisory board does not spill over and does not ‘automatically’ increase the 

presence of women in the management boards in Germany“ (S. 73)  

 

Zu einem a hnlichen Ergebnis kommt die in dem vorherigen Kapitel erwa hnte Studie von 

Burrow et al. (2018), die anhand der DID-Methode den kurzfristigen Effekt des Fu PoG 

auf das Geschlechterverha ltnis im Aufsichtsrat sowie in der Gescha ftsfu hrung abscha tzt. 

Wa hrend die Quote einen positiven Effekt auf die Frauenrepra sentanz im Aufsichtsrat 

hat, la sst sich hier ein negativer Spill-Över Effekt auf die Gescha ftsfu hrungsebene 

feststellen, jedoch ohne statistische Signifikanz. Im Vergleich dazu ergibt eine weitere 

Studie aus Deutschland von Fedorets und Gibert (2022) einen signifikant negativen 

Spill-Över Effekt des Fu PoG. Unter Verwendung einer synthetischen Kontrollgruppe 

zeigt sich, dass resultierend aus der Quote, der Frauenanteil in der Gescha ftsfu hrung in 

den quotenpflichtigen Unternehmen um rund 3,5 Prozentpunkte niedriger ist als in der 

Vergleichsgruppe.    

 

Zusammengefasst ko nnen die erwa hnten Studien, am Bespiel der deutschen 

Quotenregelung, keinen positiven Spill-Över Effekt, zum Teil negative Effekte des 

erho hten Frauenanteils im Aufsichtsrat oder der Quote auf die Frauenrepra sentanz in 

der Gescha ftsfu hrung feststellen. Es stellt sich die Frage, ob diese Ergebnisse auch auf 

andere La nder u bertragen werden ko nnen oder la nderspezifische Charakteristika wie 

etwa Kultur oder die Struktur der Unternehmensfu hrung eine Rolle spielen. (Fleischer, 

2020) Deswegen wird anschließend auf zwei weitere viel zitierte Studien eingegangen, 

die zeigen, dass sich auch in Italien und Norwegen insgesamt kaum bis keine positiven 

Spill-Över Effekte zeigen. Die Unternehmensfu hrung ist in den beiden La ndern anders 

organisiert als in Deutschland, sodass nicht zwischen dem Effekt auf Aufsichtsrat und 

Gescha ftsfu hrung unterschieden werden kann, sondern eher von dem Effekt auf 

Management Positionen sowie Positionen mit dem ho chsten Einkommen. (Bertrand et 

al., 2019; Maida & Weber, 2022)  

 

Im Jahr 2003 beschloss das norwegische Parlament als erstes Land weltweit eine 

Geschlechterquote fu r das corporate board. Die Regelung trat 2006 in Kraft und betrifft 

bo rsennotierte sowie staatliche Unternehmen und schreibt diesen einen Mindestanteil 

von 40% fu r beide Geschlechter in dem Spitzengremium vor. In Norwegen existiert 

keine klare Trennung von u berwachender und gescha ftsfu hrender Ta tigkeit, wie es etwa 
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in Ö sterreich oder Deutschland u blich ist. (Seierstad & Huse, 2017; Storvik, 2011). Die 

Der Frauenanteil im board von bo rsennotierten Unternehmen stieg von 2006 bis 2008 

stark an, sodass bereits zwei Jahre nach Inkrafttreten der Quotenregelung die 40% im 

Durchschnitt erreicht sind. (Seierstad & Huse, 2017) Bertrand et al. (2019) analysieren 

den kurzfristigen Effekt dieses erho hten Frauenanteils im board auf hochrangige 

Fu hrungspositionen, gemessen am Einkommen. Sie kommen zu dem Ergebnis, dass die 

Wahrscheinlichkeit das die Position des Spitzenverdieners/der Spitzenverdienerin 

weiblich besetzt ist, nicht von der Frauenrepra sentanz im board abha ngt. Nur bei 

Betrachtung der Wahrscheinlichkeit, dass unter den Top-Fu nf Verdienenden im 

Unternehmen eine Frau ist, la sst sich ein statistisch signifikanter Zusammenhang 

erkennen (fu r p<0.05). Dabei erwa hnen Bertrand et al. (2019), dass es sich dabei um 

einen nennenswerten positiven Spill-Över Effekt handelt, es jedoch nur ein Bruchteil der 

Frauen in den Top-Positionen sind, die davon profitieren. Wenn na mlich die 

Wahrscheinlichkeit, dass eine Mitarbeiterin in das oberste Einkommensdezil fa llt, als 

abha ngige Variable herangezogen wird, zeigt sich kein positiver Effekt der erho hten 

Frauenrepra sentanz im board. Zusammengefasst finden Bertrand et al. (2019) zwar 

einen positiven Effekt eines Anstiegs des Frauenanteil im board, dieser beschra nkt sich 

jedoch auf die hochrangigsten Fu hrungspositionen. (Bertrand et al., 2019)   

 

In Italien wurde im Jahr 2011 eine gestaffelte Quotenregelung eingefu hrt, welche 

bo rsennotierte sowie staatliche Unternehmen seit 2012 zu einem Mindestanteil von 20 

% und seit 2015 einem Mindestanteil von 33 % fu r das unterrepra sentierte Geschlecht 

in den Kontrollgremien verpflichtet. (Haager & Hudelist, 2023) Die Quote bezieht sich 

auf die gesamte Fu hrungsebene (Seierstad & Huse, 2017; Kirsch, 2021) und scheint 

wirksam zu sein, da der Frauenanteil in den Fu hrungs- und Kontrollgremien ab 2012 

rasant anstieg und im Juni 2017 der Mindestanteil von 33% erreicht wurde. Von 2011 

bis 2017 hat sich die Zahl an weiblich besetzten Sitzen in bo rsennotierten Unternehmen 

vervierfacht. Die Manager*innen (executives) im Unternehmen werden vom board of 

directors ernannt, weshalb auch hier ein Spill-Över Effekt erwartet werden kann. Maida 

& Weber (2022) finden nur Evidenz fu r einen Einfluss auf die Frauenrepra sentanz in 

CEÖ-Positionen. Der Anteil an weiblichen CEÖs bela uft sich vor der Quote im 

Durchschnitt auf 4 % und konnte durch die Quote um drei Prozentpunkte erho ht 

werden. Ansonsten lassen sich keine eindeutigen Effekte feststellen und die Autor:innen 

stellen abschließend fest: „(…) our findings do not support the idea that gender quota 

alone represents an effective tool to close gender disparities within Italian firms in the near 

future.“ (Maida und Weber, 2022, S. 514) ab.    

4.3 Weitere Spill-Over Effekte   

Das folgende Kapitel befasst sich mit weiteren Effekten einer Geschlechterquote auf die 

Gleichstellung von Frau und Mann in Unternehmen, außerhalb von Aufsichtsrat und 

Gescha ftsfu hrungsebene. Dabei wird vorrangig auf die Studie von Heine (2022) 

herangezogen. Diese geht der Frage nach, inwiefern deutsche Unternehmen als Folge der 

Quoteneinfu hrung dem Thema der Geschlechtergerechtigkeit mehr oder weniger 

Aufmerksamkeit schenken. Es wird dabei der Zeitraum von 2011 bis 2020 betrachtet 
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und die Jahres- sowie Nachhaltigkeitsberichte von Unternehmen auf bestimmte Wo rter, 

die mit frauenunterstu tzenden Maßnahmen assoziiert werden, analysiert. Außerdem 

werden die Begriffe in die vier Kategorien Unternehmensfu hrung und Gender-Pay Gap, 

Work-Life Balance, familia re Betreuungspflichten, sexuelle Bela stigung/Diskriminierung 

eingeteilt. Der durchschnittliche Anteil an Begriffen, die mit Geschlechtergerechtigkeit 

assoziiert werden, dient als abha ngige Variable. Es wird außerdem der Anteil fu r jede 

der vier Kategorien bestimmt, sodass es insgesamt fu nf abha ngige Variablen gibt. Dabei 

kann die Variable einen Wert zwischen null und eins annehmen, wobei null bedeutet, 

dass die Berichte keines der ausgewa hlten Wo rter enthalten und eins, dass jedes 

verwendete Wort in eine der Kategorien fa llt. Die unabha ngige Variable gibt an, ob ein 

Unternehmen quotenpflichtig ist oder nicht.  

 

Anhand einer DID-Regression u berpru ft Heine (2022) einen mo glichen kausalen Effekt 

der Quote auf den durchschnittlichen Anteil der in den Unternehmensreports 

verwendeten Begriffe. Es werden insgesamt fu nf Regressionsmodelle erstellt, wobei 

Ersteres die Gesamtheit aller Begriffe unabha ngig von der Kategorie analysiert und bei 

den weiteren jede Kategorie einzeln betrachtet wird. Die Analyse ergibt, dass die Quote 

kaum einen Einfluss auf die Aufmerksamkeit der Unternehmen gegenu ber der Thematik 

der Geschlechtergerechtigkeit hat. In dem Modell, wo der Anteil aller 

Geschlechtergerechtigkeitsbegriffe als abha ngige Variable dient, ist der Koeffizient 

statistisch nicht signifikant. Auch fu r die einzelnen Begriffskategorien, Gender Pay Gap, 

Work-Life Balance, familia re Betreuungspflichten, sexuelle Bela stigung/ 

Diskriminierung, ist kein Effekt der Quote zu beobachten. Allein fu r das Modell, welches 

den Anteil an Wo rtern der Kategorie Unternehmensfu hrung und Gender-Pay Gap als 

abha ngige Variable heranzieht, ist der Regressionskoeffizient statistisch signifikant. 

Dieser Effekt der Quote wird auf 0.004 % gescha tzt und ist damit verschwindend gering. 

Dabei erwa hnt die Autorin, dass in dieser Begriffskategorie auch Wo rter wie 

Frauenquote fallen und somit die Auswirkung in dieser Gruppe erkla ren ko nne. 

Zusammenfassend la sst sich feststellen, dass die Aufmerksamkeit der Unternehmen in 

Bezug auf die Geschlechtergerechtigkeit am Arbeitsplatz seit der Quote zwar 

angestiegen ist, sich dieser Anstieg jedoch nicht auf die Quote zuru ckfu hren la sst. 

Dennoch unterscheiden sich die beiden Untersuchungsgruppen voneinander. Eine 

mo gliche Ursache ko nnte darin liegen, dass von der Quote betroffene Unternehmen 

mehr Mitarbeiter*innen haben und somit generell mehr Wert auf Themen wie 

Frauenfo rderung, legen. (Heine, 2022)  

 

Eine a hnliche Studie von Latura und Weeks (2023), versucht die Auswirkungen der 

Geschlechterquote in Italien auf die Aufmerksamkeit der Unternehmen gegenu ber 

Geschlechtergerechtigkeit am Arbeitsplatz festzustellen. Wie bei der Vorgehensweise 

von Heine (2022) wird dafu r der Anteil bestimmter Begriffe in Reports der 

Unternehmen analysiert und eine DID-Regression durchgefu hrt. Anders als bei der 

Studie fu r Deutschland, wird fu r die Kontrollgruppe nicht auf andere italienische, 

sondern griechische Unternehmen zuru ckgegriffen. Die Autorinnen stellen eine starke 
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A hnlichkeit zwischen der Situation in Italien und Griechenland fest. Trotz des 

vergleichbaren Research Designs unterscheiden sich die Ergebnisse stark. Latura und 

Weeks (2023) stellen einen Effekt der Quote von 0.033 % auf die Aufmerksamkeit der 

Unternehmen gegenu ber Geschlechtergerechtigkeit am Arbeitsplatz fest. Das bedeutet 

ein Anstieg von beinahe 50 % des durchschnittlichen Anteils an verwendeten Begriffen 

verbunden mit Geschlechtergerechtigkeit vor Quoteneinfu hrung (0.06 %).  Die 

Autor*innen erwa hnen dabei, dass es sich bei Italien und Griechenland um La nder 

handelt, in denen die Staatsausgaben, etwa fu r familienpolitische Maßnahmen, 

vergleichsweise gering ausfallen und daher Unternehmen eine gewisse Verantwortung 

diesbezu glich zukommt. Heine (2022) ha lt dazu fest, dass die Ho he der Staatsausgaben 

fu r jene Bereiche, die fu r die Fo rderung von Frauen am Arbeitsmarkt relevant sind, und 

eine Rolle bei den Auswirkungen einer Geschlechterquote auf das Handeln von 

Unternehmen spielt. Dazu geho ren etwa Ausgaben zur Fo rderung von Vereinbarkeit von 

Beruf und Familie sowie Leistungen im Zusammenhang mit Familien und Kindern. Bei 

einem Blick auf die Staatsausgaben fu r Leistungen im Zusammenhang mit Familien und 

Kindern zeigt sich, dass diese in Deutschland ho her sind als in Italien. Eine Statistik von 

Eurostat (2023) ergibt, dass sich die Ausgaben Italiens fu r jenen Bereich auf 1,2 % des 

BIP belaufen, wa hrend Deutschland mit 3,7 % des BIP im Spitzenfeld der EU liegt. Dieser 

Umstand ko nnte erkla ren, warum in Deutschland in Folge der Quoteneinfu hrung keine 

weitreichenden Effekte in Unternehmen betreffend frauenunterstu tzende Maßnahmen 

am Arbeitsplatz beobachtbar sind, in Italien aber schon. (Heine, 2022)  

5. Diskussion potenzieller Effekte des GFMA-G  

Basierend auf den bisherigen Erkenntnissen erfolgt in diesem abschließenden 

Diskussionskapitel, ein Ausblick potenzieller Effekte der o sterreichischen 

Quotenregelung auf die Gleichstellung von Frau und Mann in Unternehmen. 

Zusammenfassend la sst sich sagen, dass sich das GFMA-G aufgrund seines gesetzlichen 

Charakters als sinnvolle Maßnahme zur Steigerung der Frauenrepra sentanz im 

Aufsichtsrat darstellt. Im Vergleich zu Maßnahmen, die auf Freiwilligkeit setzen, kann 

von einer ho heren Wirksamkeit ausgegangen werden. (Arndt & Wrohlich, 2019; 

Bennouri et al. 2020) Ö sterreich hat mit dem GFMA-G somit einen wichtigen Schritt in 

Hinblick auf Fo rderung von Frauen in den obersten Kontroll- und Entscheidungsebenen 

gesetzt. Dennoch besteht viel Kritik an dem Gesetz, etwa, dass zu wenige Unternehmen 

von der Quote betroffen sind. Wa hrend andere La nder den Anwendungsbereich einer 

Quote an die Bo rsennotierung knu pfen, sind die Anwendungsregeln des GFMA-G 

detailreich und komplex. Es ergeben sich dadurch Umgehungsmo glichkeiten und es ist 

aufwendig die betroffenen Unternehmen und damit die tatsa chliche Wirkung der Quote 

zu identifizieren. Neben einigen weiteren Kritikpunkten, weisen Expert*innen darauf 

hin, dass bei dem GFMA-G auf ha rtere Sanktionierung, etwa in Form von Strafzahlungen, 

verzichtet wird. Auch ist der vorgegebene Mindestanteil mit 30 % vergleichsweise 

niedrig angesetzt. (Kalss et al., 2017; Seebacher & Wieser, 2018; Mensi-Klarbach & 

Seierstad, 2020) Basierend auf die angesprochenen Schwa chen des GFMA-G besteht eine 

U bereinstimmung mit der Beurteilung der Autorinnen Mensi-Klarbach und Seierstad 
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(2020), dass es der o sterreichische Quotenregelung im europa ischen Vergleich an 

Fortschrittlichkeit fehlt.   

 

In einem weiteren Schritt wurde anhand von deskriptiver Evidenz der Arbeiterkammer 

Wien gezeigt, dass fu r die letzten Jahren eine Steigerung des Frauenanteils in den von 

der Quote betroffenen Gremien zu beobachten ist. Der Frauenanteil im Aufsichtsrat in 

den bo rsennotierten Unternehmen mit Quotenpflicht, konnte seit Quoteneinfu hrung 

stark angehoben werden und bela uft sich 2023 im Durschnitt auf 35 % (Haager & 

Hudelist, 2023). Weil sich die empirische Evidenz in Ö sterreich jedoch auf deskriptive 

Beschreibungen begrenzt, wurde in einem na chsten Schritt auf Analysen zur Wirkung 

der deutschen Quotenregelung (Fu PoG) zuru ckgegriffen. Denn allein die Beobachtung 

eines Anstiegs des Frauenanteils in Aufsichtsra ten von quotenpflichtigen Unternehmen, 

la sst nicht auf einen kausalen Zusammenhang mit der Quoteneinfu hrung schließen. 

(Kirsch & Wohlrich, 2020) Es wird im Rahmen dieser Arbeit davon ausgegangen, dass 

erhaltene Erkenntnisse aus Studien zu Deutschland Großteils auf Ö sterreich u bertragbar 

sind. Im Rahmen der vorliegenden Bachelorarbeit konnte gezeigt werden, dass in 

Deutschland nicht nur anhand deskriptiver Evidenz von einer Wirkung der Quote 

auszugehen ist, sondern auch eine Kausalita t nachweisbar ist. Es werden dafu r zwei 

Arbeiten (Burrow et al., 2018; Fedorets & Gibert, 2022) herangezogen, die anhand 

statistischer Verfahren einen signifikanten Effekt des Fu PoG auf die erho hte 

Repra sentanz von Frauen im Aufsichtsrat empirisch belegen. Basierend auf diesen 

Erkenntnissen wird fu r Ö sterreich der Schluss gezogen, dass der beobachtete Anstieg 

des Frauenanteil in den Aufsichtsra ten bo rsennotierter Unternehmen, die der Quote 

unterliegen, zu einem gewissen Teil auf die Quote zuru ckzufu hren ist. Es wird von einer 

Wirksamkeit des GFMA-G innerhalb des Gremiums des Aufsichtsrats ausgegangen. 

Jedoch scheint eine zweite Gla sernen Decke zu existieren. Denn trotz einer gestiegen 

Frauenrepra sentanz in den Spitzengremien sind einflussreiche Positionen, wie der 

Aufsichtsratsvorsitz, weiterhin ma nnerdominiert. (Heine, 2022; Fedorets & Gibert, 

2022) Es ist jedenfalls zu beachten, dass in diesem Zusammenhang weiterer 

Forschungsbedarf besteht, um eine Kausalita t des GFMA-G empirisch zu belegen 

 

In Bezug auf die Wirkung des GFMA-G außerhalb des Aufsichtsrats muss vollsta ndig auf 

Evidenz aus anderen La ndern zuru ckgegriffen werden, wobei der Fokus auch hier auf 

Deutschland liegt. Wie in Kapitel 5.1 beschrieben, lassen sich in der Literatur einerseits 

Erkla rungsansa tze finden, welche die Idee positiver Spill-Över Effekte unterstu tzen, wie 

etwa der women-supporting-women Mechanismus. Andererseits werden ha ufig auch 

mo gliche Ursachen von negativen Spill-Över Effekten beschrieben, wie etwa das Queen 

Bee Pha nomen. (Fleischer, 2022; Fedorets & Gibert, 2022; Derks et al., 2016) Die 

empirische Evidenz, betreffend die Auswirkungen einer Quote bzw. einer erho hten 

Frauenrepra sentanz im Aufsichtsrat auf die Ebene der Gescha ftsfu hrung, ergibt fu r 

Deutschland ein differenziertes Bild.  Studien von Fleischer (2020) und Burrow et al. 

(2018) ko nnen keinen signifikanten Spill-Över Effekt auf die Gescha ftsfu hrung 

feststellen. Im Vergleich dazu wird in der Arbeit von Fedorets und Gibert (2022) ein 
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negativer Effekt identifiziert. Anschließend werden auch die in diesem Bereich viel 

zitierte Studien von Bertrand et al. (2019) sowie Maida und Weber (2022) 

beru cksichtigt, welche den Effekt einer Geschlechterquote im board auf die 

Frauenrepra sentanz in Spitzenpositionen in Norwegen und Italien analysieren. Es 

ko nnen hier zwar vereinzelt signifikant positive Effekte der Quote festgestellt werden. 

Dennoch kommen die Autor*innen beider Arbeiten zu dem Schluss, dass kein 

eindeutiger positiver Einfluss auf die Frauenrepra sentanz in den Spitzenpositionen 

festzustellen ist. (Bertrand et al., 2019; Maida & Weber, 2022) Fu r eine Interpretation 

der erhaltenen Erkenntnisse, ist wichtig zu erwa hnen, dass es sich bei den verwendeten 

Studien um kurzfristige Analysen handelt, wodurch sich keine Aussagen u ber mo gliche 

Auswirkungen, die sich erst in der langen Frist zeigen, treffen la sst. Bertrand et al. 

(2019) ha lt dazu fest: „(…) it is possible that the reform might have broader long-term 

effects that we cannot observe just seven years after the quota policy became compulsory. 

An evaluation in the spirit of this one should be repeated in a decade or so.“ (S. 38)  

In Bezug auf kurzfristige Spill-Över Effekte auf die Gescha ftsfu hrungsebene und weitere 

Spitzenpositionen, kann auf Basis der durchgefu hrten Literaturrecherche nicht von 

einer allgemeinen positiven Wirkung einer Geschlechterquote im Aufsichtsrat 

ausgegangen werden. Die Ergebnisse unterscheiden sich zum Teil voneinander, weshalb 

keine detaillierten Ru ckschlu sse fu r die Wirkung des GFMA-G auf die Gescha ftsfu hrungs-

ebene gezogen werden ko nnen. Fu r die kurze Frist wird im Rahmen dieser Arbeit davon 

ausgegangen, dass in Ö sterreich, aufgrund der bereits erla uterten A hnlichkeit zur 

Situation in Deutschland, vorrangig keine positiven Spill-Över Effekte auf die 

Gescha ftsfu hrung zu erwarten sind.   

 

In einem letzten Schritt wird in der vorliegenden Arbeit der Analyse weiterer Spill-Över 

Effekte nachgegangen. Dafu r wird vorrangig auf die Studie von Heine (2022) 

zuru ckgegriffen. Sie kommt zu dem Ergebnis, dass die deutsche Quotenregelung kaum 

einen Einfluss auf die Aufmerksamkeit der Unternehmen gegenu ber der Thematik 

Geschlechtergerechtigkeit hat. Die Autorin erwa hnt dazu, dass die Rolle des Staates in 

diesem Kontext von Bedeutung ist. Bei hohen Staatsausgaben fu r Bereiche, die fu r die 

Fo rderung von Frauen am Arbeitsmarkt relevant sind, hat eine Geschlechterquote auf 

das Handeln von Unternehmen nur einen begrenzten Einfluss. Das ist etwa in 

Deutschland der Fall. (Heine, 2022) Um schließlich wieder eine Parallele zu der 

Situation in Ö sterreich zu ziehen, erfolgt eine Betrachtung der o sterreichischen 

Staatsausgaben im Bereich der Leistungen fu r Familie und Kinder. Diese belaufen sich im 

Jahr 2020 auf 3 % des BIP und befinden sich damit auf einem a hnlichen Niveau wie in 

Deutschland. Ö sterreich und Deutschland liegen in einem EU-La ndervergleich im oberen 

Feld. (Eurostat, 2023) Basierend auf diesen Erkenntnissen wird fu r Ö sterreich der 

Schluss gezogen, dass a hnlich wie in Deutschland in der kurzen Frist keine gestiegene 

Aufmerksamkeit der Unternehmen gegenu ber der Thematik der Geschlechter-

gerechtigkeit zu erwarten ist. In jedem Fall besteht großer Forschungsbedarf im Bereich 

der Wirkungsanalyse der o sterreichischen Quotenregelung, um sichere Aussagen in 

Bezug auf Effekte im Aufsichtsrat oder im restlichen Unternehmen treffen zu ko nnen.   
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6. Fazit  

Basierend auf die durchgefu hrte Literaturrecherche konnte im Rahmen dieser Arbeit 

gezeigt werden, dass gesetzliche Geschlechterquoten in Europa in den betroffenen 

Gremien effektiv sind. Es ist auch von einer Wirksamkeit der o sterreichischen 

Quotenregelung innerhalb des Aufsichtsrates auszugehen. Dabei darf jedoch nicht 

u bersehen werden, dass aufgrund detailreicher Anwendungsregeln und leichter 

Umga nglichkeit, sich der Umfang der Quote scha tzungsweise nur auf bis zu 80 

Unternehmen bela uft. Somit muss der Großteil der o sterreichischen Aufsichtsra te keine 

Vorgabe in Bezug auf die Repra sentanz von Frauen erfu llen. Außerdem zeigt sich am 

Beispiel anderer La nder, dass ab Erreichen des Mindestanteil keine auffa llige Steigerung 

der Frauenrepra sentanz stattfindet. Dabei liegt ein Frauenanteil von 30 % außerhalb der 

von der EU-Kommission definierten Gender Balance Zone. Es besteht daher trotz 

anzunehmender Wirksamkeit ein Aufholbedarf bei der o sterreichischen 

Quotenregelung. (Spitzer & Wieser, 2017; Seebacher & Wieser, 2018)  

 

Dahingehend stellt eine Richtline der Europa ische Union eine Chance fu r Verbesserung 

dar. Denn ab 2026 ist EU-weit eine 40% Quote fu r das oberste Kontrollgremium (non-

executive board) vorgesehen. Von der Regelung ausgenommen sind nur kleine und 

mittlere Unternehmen, die weniger als 250 Angestellte haben. Es wu rde damit in 

Ö sterreich nicht nur der Mindestanteil erho ht, sondern auch der Anwendungsbereich 

der Quotenregelung fu r den Aufsichtsrat ausgeweitet werden. Auch betreffend der 

Berichtspflicht von Unternehmen und Sanktionierung bei Nichteinhaltung ist eine 

positive Vera nderung zu erwarten. (European Parliament, 2022) Es wa re dennoch 

wu nschenswert, dass Ö sterreich bereits in den kommenden Jahren selbststa ndig 

Schritte in diese Richtung setzt.  

 

Des Weiteren la sst sich aus den Ergebnissen dieser Arbeit schließen, dass keine 

weitla ufigen positiven Spill-Över Effekte einer Geschlechterquote zu erwarten sind. Es 

ist nicht davon auszugehen, dass das GFMA-G, zumindest auf kurze Frist, signifikante  

Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frau und Mann außerhalb des Aufsichtsrats 

hat. Um nachhaltig eine Geschlechtergerechtigkeit in Unternehmen zu erreichen, 

mu ssen daher weitere Schritte gesetzt werden. Eine naheliegende und von vielen Seiten 

geforderte Maßnahme fu r Ö sterreich wa re eine Geschlechterquote fu r die 

Gescha ftsfu hrung beziehungsweise den Vorstand, wie sie in Deutschland bereits 

umgesetzt ist. (Haager & Hudelist, 2023) Auch hier stellt die erwa hnte Richtline der 

Europa ischen Union einen wichtigen Schritt dar, denn sie sieht auch fu r die 

Unternehmensfu hrung (executive board) einen Mindestanteil von 33 % vor. (European 

Parliament, 2022) Im Jahr 2023 ist Ö sterreich mit einem durchschnittlichen 

Frauenanteil von 10,5 % in den Gescha ftsfu hrungen der Top 200 Unternehmen weit von 

dieser Vorgabe entfernt. Es wa re daher sinnvoll und erforderlich, dass Ö sterreich bereits 

in den na chsten Jahren Schritte fu r eine erho hte Frauenrepra sentanz auf Ebene der 

Gescha ftsfu hrung setzt. (Haager & Hudelist, 2023)  
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Die im Rahmen dieser Arbeit gewonnenen Erkenntnisse haben wichtige Implikationen 

fu r die Praxis in dem Bereich der Geschlechtergerechtigkeit in Unternehmen. Es konnte 

gezeigt werden, dass Quoten zwar ein wirksames Instrument zur Erho hung der 

Frauenrepra sentanz in Spitzengremien darstellen, allein jedoch nicht ausreichen, um 

eine umfassende Gleichstellung der Geschlechter in Unternehmen zu erreichen. In 

Ö sterreich besteht in dieser Hinsicht nach wie vor großer Handlungsbedarf. Um Frauen 

auf allen Unternehmensbenen zu fo rdern, sind dringend Maßnahmen im Bereich der 

Vereinbarkeit von Beruf und Familie notwendig. (Haager & Wieser, 2022) Diese 

Bachelorarbeit abschließend folgt ein Zitat aus einer der herangezogenen Studien:  

„Increasing women’s representation on the board is a tool that can improve diversity but it 

is not the ultimate solution to achieve greater gender equality that some believe it to be. 

More needs to be done, pairing quotas to other initiatives that promote female talent 

within the firm in all capacities and lift women up to drive the changes that enable 

themselves and others to thrive in corporations.“  (Fedorets & Gibert, 2022, S. 44)  
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